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Landgericht Mannheim
4. Große Strafkammer

Haftbefehl
vom 14. Januar 2008

Strafsache gegen

Sylvia Stolz
geboren am 06.08.1963 in München,
wohnhaft Pfarrer-Grabmeier-Allee 10, 85560 Ebersberg,
ledig, Rechtsanwältin, Staatsangehörigkeit: deutsch,

wegen Verdachts der Volksverhetzung u.a.

Gegen die Angeklagte wird die Untersuchungshaft angeordnet.

I.

Das Landgericht Mannheim hat gegen die angeklagte Rechtsanwältin durch -
-nicht rechtskräftiges - Urteil vom 14.01.2007 auf die Gesamtfreiheitsstrafe

von drei Jahren und sechs Monaten erkannt und ein Berufsverbot von 5 Jah-

ren angeordnet; ferner hat es ihr vorläufig die Berufsausübung verboten.

Gegenstand dieser beiden Entscheidungen sind die nachfolgenden Taten,

die sie als Strafverteidigerin in den Strafverfahren gegen die inzwischen

rechtskräftig verurteilten - Rechtsextremisten Ernst Zündel (Landgericht

Mannheim, 6 KLs 503 Js 4/96) und Dirk Reinecke (Amtsgericht Potsdam, 87

Ds 496 Js 25360/05) beging:
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Verfahren gegen Zündet

Tat 1 (Anklage A 1: Beihilfe zum Verstoß gegen das Berufsverbot, strafbar gemäß

§§ 145 c, 27 StGB):

Das Amtsgericht Tiergarten hatte am 08.04.2004 den rechtsextremistischen

Rechtsanwalt Horst Mahler wegen des Verdachts wiederholter Volksverhet-

zung und der damit verbundenen Gefahr vergleichbarer Straftaten im Zu-
sammenhang mit kOnftiger Verteidigertätigkeit in solchen Strafsachen mit

einem - am 22.06.2004 durch das Landgericht Berlin bestätigten - vorläufi-
gen Berufsverbot belegt. Ungeachtet dessen veranlasste die Angeklagte, die
ebenso wie Mahler selbst dieses Verbot umgehen wollte, am 08.11.2005 in

dem _ wegen des Verdachts eben der Volksverhetzung in einer Vielzahl von

Fällen gefOhrten - Verfahren gegen ZOndel, dass Mahler auf der Verteidiger-
bank neben ihr Platz nahm mit dem Ziel, in unmittelbarer Folge jedenfalls

faktisch auf Verteidigung - mithin durch das vorläufige Verbot untersagte -
Tätigkeit zu entfalten; erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen durch
den Kammervorsitzenden entfernte sich Mahler von der Verteidigerbank und

ließ sich im 2uhörerbereich nieder.

Tat 2 (Anklage A 2 und 3: Volksverhetzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung,

Beleidigung, versuchter Strafvereitelung und Verunglimpfung des Staates und sei-

ner Symbole, strafbar gemäß §§ 130 Abs. 3, 185, 194, 240 Abs. 1, Abs. 3, 22, 23
Abs. 1, 258 Abs. 1, Abs. 4, 22, 23 Abs. 1, 52 StGB):

Am Nachmittag der am 09.02.2006 begonnenen Hauptverhandlung "belehr-

te" sie die Schöffen mit dem Ziel, sie - ebenso wie Obrigens die Berufsrichter

- einzuschOchtern und damit die FortfOhrung des Verfahrens zu verhindern

und sie als bloße Handlanger der "Weltjudenheit" herabzuwOrdigen, indem

sie insbesondere vortrug, die Schöffen seien durch ihren Eid auf das Grund-

gesetz und die Gesetze des Landes Baden-WOrttemberg nicht gebunden,

weil die Bundesrepublik Deutschland als ein Organ der Fremdherrschaft

nicht existiere; andernfalls könnten sie sich eines Verbrechens gegen das

noch fortbestehende Deutsche Reich schuldig machen. Die Schöffen hätten
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sich durch ihren Eid einer fremden Macht unterworfen, da das Deutsche

Reich von fremden Mächten besetzt sei. Die Bundesrepublik Deutschland

sei Organ einer Fremdherrschaft und als originärer Staat nicht existent. Sie

könnten sich deshalb der Volksverleumdung und gemäß den Gesetzen des -
fortbestehenden - Deutschen Reiches des weiteren Straftatbestandes der

FeindbegQnstigung schuldig gemacht haben und zur Verantwortung gezogen

werden. Weiter verlas sie mehrere Strafnormen des Deutschen Reiches mit

Strafdrohungen, die auch die Todesstrafe vorsehen, und setzte ungeachtet

der ihr angedrohten Wortentziehung ihren Vortrag wie folgt fort:

"Die BRD ist ein Organ der Fremdherrschaft. Es herrschen weiterhin die

Alliierten, auch die Justiz und das erkennende Gericht ist Organ dieser

Fremdherrschaft, was die Verteidigung nachgewiesen hat bzw. noch

nachweisen kann. Es ist hier wie bei den Nürnberger Prozessen, Die

Schuld der Angeklagten stand von vornherein fest. Alle Beweise, die ge-

gen die Schuld der Angeklagten und der Deutschen gesprochen hätten,

durften nicht ausgesprochen werden. Alle Holocaust-Prozesse bisher und

auch der Prozess hier laufen nach den gleichen Grundsätzen. Erklärbar

ist das nur damit, dass die Wahrheit nicht aufkommen soll. Die Organe

der BRD sind ein Marionettenregime der feindlichen Mächte. Wir in

Deutschland befinden uns nach wie vor auf besetztem Gebiet. Es

herrscht weiterhin Kriegszustand. Der Schöffen-Eid ist nicht wirksam, da

er einer feindlichen Macht dient. Es gibt Nachweise, dass die Beweise

zum Holocaust gefälscht worden sind. Es ist eine Scheingerichtsverhand-
lung."

Tat 3 (Anklage A 4: VOlksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung, versuchter

Strafvereitelung und Nötigung, strafbar gemäß §§ 130 Abs. 3, 185, 194, 240 Abs.

1, 258 Abs. 1, Abs. 4, 22, 23 Abs. 1, 52 StGB):

Am Nachmittag des folgenden Verhandlungstags (15.02.2006) fiel sie unge-
achtet von Ermahnungen und Wortentziehungen des Vorsitzenden und eines

Beschlusses gern. § 257a Stpo dem Vorsitzenden bei jeder Gelegenheit ins

.Wort bzw. machte dessen Äußerungen durch Gegenrede für andere ganz
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oder teilweise unverständlich. Insbesondere äußerte sie, dies sei kein Pro-

zess vor einem ordentlichen Gericht, das Gericht sei ein Organ der Fremd-

herrschaft und führe einen Scheinprozess wie die Nürnberger Prozesse, er

Vorsitzende stehe nicht mehr auf dem Boden des Rechts sowie ferner, dass

es den Holocaust nicht gegeben habe und Zündel einer der vielen sei, die

das richtig stellen wollten. Letztlich erzwang sie mit diesem Verhalten den

Abbruch der Hauptverhandlung.

Tat 4 (Anklage A 5: Nötigung in Tateinheit mit versuchter 8trafvereitelung, strafbar

gemäß §§ 240 Abs. 1, 258 Abs. 1, Abs. 4, 22, 23 Abs. 1, 52 8tGB):

Dieses prozesswidrige Verhalten setzte sie in vergleichbarer Weise auch in

der Hauptverhandlung am 16.02.2006 fort, indem sie dem Strafkammervor-

sitzenden ständig ins Wort fiel, weshalb die um 09.00 Uhr begonnene und

für den gesamten Tag vorgesehene Hauptverhandlung bereits gegen 10.30

Uhr für diesen Tag unterbrochen werden musste.

Tat 5 (Anklage A 7: Beleidigung, strafbar gemäß § 185, 194 8tGB):

In dem Ausschlussverfahren vor dem Oberlandesgericht legte sie gegen

dessen Beschluss mit Schriftsatz vom 10.04.2006 sofortige Beschwerde ein

und übersandte diesen unaufgefordert unter Beifügung des - ebenfalls den
Massenmord an den Juden im Dritten Reich wiederholt in Abrede stellenden

- Horst-Mahler-Textes "Das hält keine Justiz aus" an den vorgenannten

-8trafkammervorsitzenden der Strafkammer 6 des Landgerichts Mannheim,

um dessen Ehre - u.a. - mit dem Vorwurfder bewussten Zweckentfremdung
der Strafprozessordnung und der Wendung "das in Richterroben verkleidete
Verbrecherturn" herabzusetzen.

Verfahren gegen Reinecke

Tat 6 (Anklage B 8: Beihilfe zum Verstoß gegen das Berufsverbot, strafbar gemäß
§§ 145 c, 27 8tGB):




